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1. Einleitung und Grundlagen 

1.1. Anlass und Aufgabe 

Der Vorhabenträger beantragt die Errichtung und den Betrieb von 19 Windenergieanlagen 
(WEA) einschl. Kranstellflächen und Zuwegungen nach  § 4 BImSchG. Bei den geplanten 
WEA handelt es sich um Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-138 EP3 mit 160 m 
Nabenhöhe, einem Rotordurchmesser von 138 m und einer sich daraus ergebenden Ge-
samtbauhöhe von 229 m. Die Errichtung ist innerhalb des Eignungsgebietes für Windener-
gieanlagen 14/18 „Stralendorf“ (RREP Westmecklenburg 2018) auf dem Gebiet der Ge-
meinden Stralendorf und Warsow vorgesehen.  

Das Netz „Natura 2000“ umfasst die im Rahmen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie gemel-
deten Gebiete. Eine räumliche Überlagerung ist möglich.  

Insofern ist für Planvorhaben zunächst in einer FFH-Vorprüfung1 zu klären, ob es prinzipiell 
zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes kommen kann. Grundsätz-
lich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger Vorsorgegrundsatz. Sind erhebliche Beein-
trächtigungen nicht auszuschließen, muss eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 ff. 
BNatSchG durchgeführt werden. Sind dagegen erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich 
auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich.  

Die vorliegende Unterlage dient hierfür als Grundlage. 

1.2. Lage und Kurzcharakterisierung  

Die Potenzialfläche liegt auf vorwiegend agrarwirtschaftlich genutzten Flächen mit Äckern 
und Grünland südwestlich von Schwerin. Östlich grenzt sie an den Wald „Schlingen“, die 
Bundesstraße 321 verläuft des Gebiets. Etwa 1 km nördlich liegt der Ort Stralendorf, nach 
dem die Potenzialfläche ihren Namen erhalten hat. Östlich liegen Pampow und Holthusen, 
südlich Lehmkuhlen und Warsow, westlich Kothendorf und nordwestlich Walsmühlen, alle 
etwa 1-2 km entfernt. 

Das Areal, in dem das Vorhaben geplant ist, befindet sich auf dem Gebiet des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim.  

Das Gebiet ist durch ein ebenes bis flachwelliges Relief und weiträumige intensiv genutzte 
Acker- und Grünlandflächen gekennzeichnet. Innerhalb der Ackerflächen liegen lineare 
Strukturen wie Feldhecken sowie kleinere und größere Gehölz-, Gewässer- und Feuchtle-
bensräume, von denen einige als gesetzlich geschützte Biotope ausgewiesen sind.  

Das konkrete Umfeld des Potenzialgebietes weist folgende Standortmerkmale auf: 

 Ebenes bis flachwelliges Relief 

 Strukturierte Feldflur mit intensiv ackerbaulicher Nutzung dominant 

 Mittlere bis geringe Siedlungsdichte, ländlich-dörfliche Siedlungsstruktur 

 Südlich verläuft die Bundesstraße B321 

                                              
1 Das Bundesnaturschutzgesetz verwendet für die EU-Bezeichnung Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) den 
Begriff „Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung“. „Special protection Area“ (SPA) ist der ebenfalls aus dem EU-
Recht stammende Begriff für europäisches Vogelschutzgebiet (VSG). Das Land M-V hat sich dieser Nomenklatur 
nunmehr angeschlossen. Die FFH-(Vor-)Prüfung umfasst die vorhabenbezogene Prüfung etwaig betroffener 
Vogelschutzgebiete und Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung. Insofern wird sich hierfür zukünftig der Begriff 
„Natura2000“-(Vor-) Prüfung etablieren, wenngleich sich an der bisherigen Vorgehensweise inhaltlich und 
methodisch hierdurch nichts ändert. 
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Abbildung 1: Räumliche Lage der Windpotenzialfläche (rot). Erstellt mit QGIS 3.2, Kartengrundlage: TK LAiV M-V 
2018. 

Abbildung 2: Vorhaben (rote Fläche) im Zusammenhang mit internationalen Schutzgebieten SPA (braun) und FFH 
(blau) Mecklenburg-Vorpommerns. Quelle: Kartenportal Umwelt 2018. 
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Internationale Schutzgebiete und Vorhabenbereich überlagern sich nicht. Im Umfeld des 
Vorhabens wurden folgende Areale unter Schutz gestellt: 

FFH- Gebiete 

 DE 2433-301 „Grambower Moor“, ca. 3.500 m nördlich  

 DE 2433-302 „ Wald bei Dümmer“ ca. 3.000 m nordwestlich  

 DE 2533-301 „Sude mit Zuflüssen“ ca. 2.000 südwestlich  

Weitere FFH-Gebiete liegen >5 km vom Vorhabenbereich entfernt: DE 2334-304 „Neumü-
hler See nordöstlich, DE 2531-303 „Schaaletal mit Zuflüssen und nachgelegenen Wäldern 
und Mooren“ westlich; aufgrund der Distanz von über 5 km können im Vorhinein Einflüsse 
von dem geplanten Vorhaben auf diese FFH-Gebiete ausgeschlossen werden, da vorwie-
gend Gewässer mit ihren Lebensräumen und daran gebundenen Arten bewahrt werden sol-
len. Da von den WEA über diese Distanzen keine relevanten Auswirkungen auf die Habitate 
ausgehen können und die Arten in der Agrarlandschaft des Vorhabenbereichs keine geeig-
neten Lebensräume oder Lebensraumbestandteile vorfinden, können Bezüge und Wechsel-
wirkungen ausgeschlossen werden. 

SPA-Gebiete 

 DE 2533-401 „Hagenower Heide“, 6.500 m südwestlich  

Gemäß der AAB-WEA (LUNG M-V, 2016) reichen Ausschluss- und Prüfbereiche von Vogel-
arten, die in den genannten EU-Vogelschutzgebietes vorkommen, bis 7 km. Das Gebiet DE 
2235-402 „Schweriner See“ liegt ca. 9.000 m nordöstlich entfernt. Das SPA-Gebiet erstreckt 
sich weiter in Richtung Norden, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der geplante 
Windpark keine Barriere erzeugt. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die über 7 
km entfernt liegenden EU-Vogelschutzgebiete durch das geplante Vorhaben Beeinträchti-
gungen erfahren können.  

Nachfolgend wird auf die weniger als 5 km entfernten FFH-Gebiete und weniger als 7 km 
entfernte SPA Gebiete eingegangen und mögliche Beeinträchtigungen durch das geplante 
Vorhaben untersucht. Zunächst erfolgt eine Übersicht zu relevanten Rechtsgrundlagen. 

1.3. Rechtsgrundlagen 

Bedeutende Regelungen des europäischen Naturschutzrechtes liegen in Form der Vogel-
schutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG) vor. Die sich aus diesen Richtlinien ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau 
und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ 
wurden in den §§ 31-36 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in bundesdeutsches 
Recht festgeschrieben. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die europäischen Regelun-
gen mit dem § 21 Netz „Natura 2000“ des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG 
M-V) umgesetzt.  

Die bundesdeutsche Gesetzesgrundlage für die Prüfung der FFH-Verträglichkeit ist § 34 
BNatSchG; in Absatz 1 heißt es: 

„Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Na-
tura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen 
geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets die-
nen.“ 

§ 34 Abs. 2 BNatSchG gibt Auskunft darüber, wann ein Projekt/Plan unzulässig ist: 

„Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen 
für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig.“  
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Im Rahmen einer (Vor-)Prüfung im Sinne von § 34 Abs. 1 BNatSchG ist es daher grundsätz-
lich egal, ob ein Vorhaben innerhalb oder außerhalb eines europäischen Schutzgebietes 
liegt. Maßgeblich sind die Wirkungen des Vorhabens auf das betreffende Gebiet. 

Maßgebliche Bestandteile sind nach LAMBRECHT et al. (2004) und FROEHLICH & SPORBECK 
(2006, S. 17) in dem Gutachten zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in 
Mecklenburg-Vorpommern2 definiert: 

In FFH-Gebieten: 

 Die signifikant vorkommenden oder wiederherzustellenden Lebensraumtypen nach 
Anhang I der FFH-Richtlinie einschließlich ihrer charakteristischen Arten sowie die 
signifikant vorkommenden oder die wiederherzustellenden Populationen von Tier- 
und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie und ihre Lebensräume, 

 Die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraumbedingungen 
maßgeblichen standörtlichen Voraussetzungen (z.B. abiotische Standortfaktoren und 
die wesentlichen funktionalen Beziehungen einzelner Arten, in Einzelfällen auch zu 
(Teil-)Lebensräumen außerhalb des Gebietes. Entscheidend für die Einordnung als 
maßgeblicher Bestandteil ist dabei die Funktion und nicht zwingend die Fläche als 
solche). 

In Europäischen Vogelschutzgebieten: 

 Die signifikant vorkommenden Vogelarten des Anhang I und des Art. 4 Abs. 2 der 
Vogelschutz-Richtlinie und ihre Lebensräume 

 Deren zu erhaltende oder wiederherzustellende Lebensräume, deren maßgebliche 
standörtliche Voraussetzungen (z.B. wesentlichen funktionalen Beziehungen einzelner 
Arten, in Einzelfällen auch zu (Teil-)Lebensräumen außerhalb des Gebietes. Entschei-
dend für die Einordnung als maßgeblicher Bestandteil ist dabei die Funktion und 
nicht zwingend die Fläche als solche). 

Eine weitere, für FFH-Prüfungen aktuelle Rechtsgrundlage ist die Landesverordnung über die 
Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-Gebiete-
Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011, mehrfach geändert durch 
Verordnung vom 9. August 2016 (GVOBl. M-V S. 646, ber. GVOBl. M-V 2017 S. 10). Sie 
dient zur konkreten Definition der Schutzzwecke, Lage, Abgrenzung und insbesondere der 
artenspezifischen Erhaltungsziele der in M-V vorhandenen EU-Vogelschutzgebiete (SPA = 
Special Protected Areas). 

Folgende Definition der Erhaltungsziele ergibt sich aus § 3 Natura2000-LVO M-V: 

„Erhaltungsziel des jeweiligen Europäischen Vogelschutzgebietes ist es, durch die Erhaltung 
oder Wiederherstellung seiner maßgeblichen Bestandteile dazu beizutragen, dass ein günsti-
ger Erhaltungszustand der in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG 
aufgeführten Vogelarten erhalten oder wiederhergestellt wird. In Anlage 1 werden als maß-
gebliche Bestandteile die Vogelarten und die hierfür erforderlichen Lebensraumelemente 
gebietsbezogen festgesetzt.“ 

Erhaltungsziele und Schutzzwecke der SPA wurden zunächst in den der EU-Kommission 
übermittelten Standard-Datenbögen explizit genannt. Eine weitergehende Ergänzung im Sin-
ne einer Konkretisierung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der betreffenden Gebie-
te enthält die Natura2000-LVO M-V: Sie führt in Anlage 1 alle Zielarten einschließlich der 
für ihre Erhaltung maßgeblichen Gebietsbestandteile auf. Gebietsbestandteile können hier-
bei zum Beispiel in Form von essenziellen Nahrungsflächen auch über die Gebietsgrenzen 
hinaus von maßgeblicher Bedeutung sein; die Abgrenzung eines europäischen Schutzgebie-

                                              
2 Das LUNG M-V weist zwar aktuell nicht mehr explizit auf das Gutachten hin, jedoch ist der darin verankerte 
grundsätzliche methodische Ansatz aus gutachterlicher Sicht nach wie vor geeignet. 
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tes erfolgte maßstabsbedingt selten entlang von Lebensraumgrenzen. Die etwaige Hinzuzie-
hung von funktional wichtigen Randbereichen erfolgt jedoch in der Regel nicht über Distan-
zen im km-Bereich. 

Eine vorhabenbedingte direkte Inanspruchnahme maßgeblicher Gebietsbestandteile (auch 
solcher im Randbereich des Schutzgebietes) durch das Vorhaben ist demzufolge ausge-
schlossen. Insofern erfolgt weder ein direkter Zugriff auf die Zielarten bzw. deren maßgebli-
chen Gebietsbestandteile im Gebiet sowie dessen ggf. maßgeblichen Randbereich. 

Über die vorgenannten, großen Distanzen hinweg sind bau-, anlage- und betriebsbedingte 
erhebliche Auswirkungen des Vorhabens allerdings auch in Form von Schall, Rotorschatten, 
Lichtemission auf die betreffenden SPA ausgeschlossen. 

Die Betrachtung möglicher WEA-bedingter Beeinträchtigungen der SPA in ihren Erhaltungs-
zielen beschränkt sich daher in der Regel – so auch hier – auf die Ermittlung und Bewertung 
einer etwaigen Barrierewirkung, respektive der dadurch ggf. beeinträchtigten Bundesaufga-
be, die Vernetzung der EU-Schutzgebiete zu gewährleisten. 

1.4. Vorgehensweise 

In dem Gutachten zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-
Vorpommern, erstellt im Auftrag des Umweltministeriums des Landes Mecklenburg-
Vorpommern von FROELICH & SPORBECK (2006) heißt es, dass in der FFH-Vorprüfung die 
Möglichkeit des Auftretens erheblicher Beeinträchtigungen eines Schutzgebietes in seinen für 
die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen abzuschätzen ist.  

Die FFH-Vorprüfung wird unter Berücksichtigung dieser Ausführungen und unter Hinzuzie-
hung von LAMBRECHT et.al. 2004, Kap. 3.1 „Anforderungen an die FFH-Vorprüfung – Fest-
stellung der FFH-VP-Pflichtigkeit“ durchgeführt. Dabei wird sich an folgender Vorgehenswei-
se orientiert: 

 Beschreibung der Natura 2000- Gebiete und ihrer Erhaltungsziele und Schutzzwecke 

 Beschreibung des Bauvorhabens und seiner Wirkfaktoren bzw. Wirkungen des Vor-
habens 

 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der 
Natura 2000-Gebiete 

 Relevanz und mögliche Verstärkung durch andere Projekte /Pläne (Summationseffek-
te) 

 Fazit und Prognose der möglichen Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete 
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2. Beschreibung der Natura 2000-Gebiete 

2.1. FFH DE 2433-301 Grambower Moor 

Nördlich des Planvorhabens befindet sich das FFH-Gebiet DE 2433-301 „Grambower 
Moor“.  

Das Gebiet umfasst laut Standard-Datenbogen folgende FFH-Lebensraumtypen: 

Code Bezeichnung Repräsentativität Relative 
Fläche 

Erhaltungs-
zustand 

Gesamt-
beurteilung 
 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions 

C C C C 

3160 Dystrophe Seen und Teiche A C B B 

7120 Noch renaturierungsfähige degra-
dierte Hochmoore 

A C B B 

7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchospo-
rion)  

A C A A 

Tabelle 1: FFH-Gebiet DE 2433-301 Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung entnommen aus 
dem Standartdatenbogen, dabei A=hervorragend, B=gut, C=signifikant/ bedeutsam. Quelle: Standartdatenbo-
gen FFH DE 2433-301. 

Bei diesem FFH-Gebiet handelt es sich um eine Senke durch Seeverlandung aufgewachse-
nes Regenmoor mit zwei natürlichen Moorseen, Niedermoorgrünland- und Bruchwaldgürtel 
und einer typischen Insektenfauna. Güte und Bedeutung des 575 ha großen Gebiets liegen 
in dem repräsentativen Vorkommen von FFH-LRT und –Arten, dem Schwerpunktvorkommen 
von FFH-LRT sowie dem großflächigen landschaftlichen Freiraum.  

Neben den FFH-Lebensraumtypen setzen sich die Lebensraumklassen wie folgt zusammen: 

Binnengewässer  2 %, Ackerland  2 %, Feuchtes und mesophiles Grünland 
 2 %, Moore, Sümpfe, Uferbewuchs  18 %, Laubwald  36 %, Nadelwald 
 14 %, Mischwald 14 % . 
Einflüsse und Nutzungen, die als negativ für das Gebiet erachtet werden, sind laut Standard-
datenbogen: 

C01.03.02 Industrieller Torfabbau 

J02.06  Nutzung/Entnahme von Oberflächengewässern 

Einflüsse und Nutzungen, die als positiv für das Gebiet erachtet werden, sind laut Standard-
datenbogen: 

J02.05  Änderung des hydrologischen Regimes und Funktionen 

J02.08  Anhebung des Grundwasserspiegels 

Erhaltungsmaßnahmen sollen laut Datenbogen im FFH-Gebiet die Entwicklung eines degra-
dierten Hochmoores mit dystrophen Gewässern sowie Vorkommen der Großen Moosjungfer 
und der Rotbauchunke sein. 
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Zwei FFH-Arten sind im Standard-Datenbogen aufgeführt:  

Tabelle 2: Im Gebiet lebende FFH-Arten. "Population" = relative Größe der Population bezogen auf Deutschland 
(A= >15 %, B = 6-15 %, C = < 2%); "Erhaltungszustand" = Erhaltungszustand und Wiederherstellungsmög-
lichkeit der für die Art wichtigen Habitatelemente (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht); "Isolation" = 
Isolierungsgrad der im Gebiet vorkommenden Population (A = Population (beinahe) isoliert, B = Population 
nicht isoliert, aber am Rand des Verbreitungsgebiets, C = Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten 
Verbreitungsgebiets); "Gesamtbeurteilung" = Gesamtbeurteilung der Bedeutung des FFH-Gebiets für den Erhalt 
der Art bezogen auf Deutschland (A = sehr hoch, B = hoch, C = mittel bis gering) Quelle: Standartdatenbogen 
FFH DE 2433-301.  

Der Entwurf des Managementplans nimmt folgende Korrekturen vor:  

Tabelle 3: Aktueller vorkommende Lebensraumtypen und Arten nach Anhang I und II FFH-RL und ihre Erhal-
tungszustände. Quelle: Entwurf Managementplan zum FFH-Gebiet DE 2433-301.  

„Neben den drei aktuell bestätigten LRT (3150, 3160 und 7120) ist auch der LRT 7150 
(Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)) als Schutzobjekt für dieses Gebiet im Standart-
Datenbogen (SDB) und in der Natura 2000-LVO M-V aufgeführt. Hierbei handelt es sich um 
einen methodischen Fehler zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung, das laut Anleitung für die 
Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern (LUNG 
2013: S. 143) Torfmoor-Schlenken innerhalb des LRT7120 nicht separat zu erfassen son-
dern diesem zuzuordnen sind.  

Der Fachbeitrag für die Große Moorjungfer bestätigt das Vorkommen der Art im Gebiet an 
insgesamt 11 Eignungsflächen (MAUERSBERGER 2017). 

Die Rotbauchunke ist zwar im Standart-Datenbogen und in der Natura2000-LVO M-V als 
Zielart des GGB aufgeführt, gemäß den Ergebnissen des Fachbeitrags für die Rotbauchunke 
(BIOPLAN 2017) sind jedoch keine besiedelten oder für diese Art geeigneten Gewässer im 
Grambower Moor vorhanden. Die Rotbauchunke wurde daher im Rahmen des Manage-
mentplanes nicht weiter betrachtet. (…)“  

Im Managementplan erfolgt des Weiteren eine Konkretisierung und Lokalisierung der im 
Datenbogen genannten Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 

Artname Gebietsbeurteilung (lt. SDB) 

deutsch wissenschaftlich "Population" 
"Erhaltungs-
zustand" 

"Isolation" 
"Gesamt-
beurteilung" 

Rotbauchunke Bombina bombina C B C C 

Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis C B C C 
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Als maßgebliche Gebietsbestandteile des FFH DE 2433-301 benennt die Landesverordnung 
über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-Gebiete-
Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V): 
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2.2. FFH-DE 2433-302 Wald bei Dümmer 

Nordwestlich des Planvorhabens befindet sich das FFH-Gebiet DE 2433-302 „Wald bei 
Dümmer“.  

Das Gebiet umfasst laut Standard-Datenbogen folgende FFH-Lebensraumtypen: 

Code Bezeichnung Repräsentativität Relative 
Fläche 

Erhaltungs-
zustand 

Gesamt-
beurteilung 
 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions 

C C B C 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Aspe-
rulo-Fagetum) 

B C B B 

91D0 Moorwälder C C B C 

Tabelle 4: FFH-Gebiet DE 2433-302 Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung entnommen aus 
dem Standartdatenbogen, dabei A=hervorragend, B=gut, C=signifikant/ bedeutsam. Quelle: Standartdatenbo-
gen FFH DE 2433-302. 

Bei diesem FFH-Gebiet handelt es sich um ein aus zwei vorwiegend von buchenreichen 
Laubwäldern bestockten Teilflächen, in die einzelne Kleingewässer sowie Moorwälder einge-
lagert sind. Güte und Bedeutung des 350 ha großen Gebiets liegen in dem repräsentativen 
Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen, der Verbindungsfunktion und dem großflächigen 
landschaftlichen Freiraum.  

Neben den FFH-Lebensraumtypen setzen sich die Lebensraumklassen wie folgt zusammen: 

Ackerland  1 %, Feuchtes und mesophiles Grünland  5 %, Laubwald 93 %, Nadel-
wald  1 %.  
Einflüsse und Nutzungen, die als negativ für das Gebiet erachtet werden, sind laut Standard-
datenbogen: 

J02.05  Änderung des hydrologischen Regimes und Funktionen 

Erhaltungsmaßnahmen soll laut Datenbogen im FFH-Gebiet der Erhalt eines Waldkomplexes 
mit mehreren Waldlebensraumtypen und eingelagerten Kleingewässern sein. 

Eine FFH-Art wird im Standard-Datenbogen aufgeführt: 

Tabelle 5: Im Gebiet lebende FFH-Arten. "Population" = relative Größe der Population bezogen auf Deutschland 
(A= >15 %, B = 6-15 %, C = < 2%); "Erhaltungszustand" = Erhaltungszustand und Wiederherstellungsmög-
lichkeit der für die Art wichtigen Habitatelemente (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht); "Isolation" = 
Isolierungsgrad der im Gebiet vorkommenden Population (A = Population (beinahe) isoliert, B = Population 
nicht isoliert, aber am Rand des Verbreitungsgebiets, C = Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten 
Verbreitungsgebiets); "Gesamtbeurteilung" = Gesamtbeurteilung der Bedeutung des FFH-Gebiets für den Erhalt 
der Art bezogen auf Deutschland (A = sehr hoch, B = hoch, C = mittel bis gering) Quelle: Standartdatenbogen 
FFH DE 2433-302.  

Artname Gebietsbeurteilung (lt. SDB) 

deutsch wissenschaftlich "Population" 
"Erhaltungs-
zustand" 

"Isolation" 
"Gesamt-
beurteilung" 

Fischotter Lutra lutra C B C C 
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Der Managementplan nimmt folgende Korrekturen vor: 

Tabelle 6: Aktuell nachgewiesene LRT und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie. Quelle: Management-
plan zum FFH-Gebiet DE 2433-302.  

„Der im Standart-Datenbogen (SDB) und in der NATURA 2000-Landesverordnung Mecklen-
burg-Vorpommern gemeldeten Offenland-LRT 3150 und der Fischotter wurden auch aktuell 
bestätigt. Der LRT 7140 wurden erstmalig im Gebiet nachgewiesen. Die Bearbeitung der 
Wald-LRT 9130 und 91D0* erfolgten durch die Landesforst M-V (LFoA 2010). […] 

Im Managementplan erfolgt des Weiteren eine Konkretisierung und Lokalisierung der im 
Datenbogen genannten Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 

Als maßgebliche Gebietsbestandteile des FFH DE 2533-301 benennt die Landesverordnung 
über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-Gebiete-
Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) nachfolgend aufgeführte Arten und Habitate. 
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2.3. FFH DE 2533-301 Sude mit Zuflüssen 

Südwestlich des Planvorhabens befindet sich das FFH-Gebiet DE 2533-301 „Sude mit Zu-
flüssen“.  

Das Gebiet umfasst laut Standard-Datenbogen folgende FFH-Lebensraumtypen: 

Code Bezeichnung Repräsentativität Relative 
Fläche 

Erhaltungs-
zustand 

Gesamt-
beurteilung 
 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions 

B C B C 

3260 Flüsse der planaren bis montanen 
Stufe mit Vegetation des Ranuncu-
lion fluitantis und des Callitriche-
Batrachion 

A C B B 

4030 Trockene europäische Heiden B C C C 

6230 Artenreiche montane Borstgrasra-
sen (und submontan auf dem 
europäischen Festland) auf  
Silikatböden  

C C B C 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-
Fagetum) 

C C C C 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf 
Sandebenen mit Quercus robur 

C C C C 

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa 
und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

B C B B 

Tabelle 7: FFH-Gebiet DE 2533-301 Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung entnommen aus 
dem Standartdatenbogen, dabei A=hervorragend, B=gut, C=signifikant/ bedeutsam. Quelle: Standartdatenbo-
gen FFH DE 2533-301. 

Bei diesem FFH-Gebiet handelt es sich um ein verzweigtes Fließgewässersystem der Sude 
samt Nebenflüssen mit verschiedenen feuchten und trockenen Lebensräumen in den Talun-
gen und an den Hängen, z. B. Bruchwälder und Heiden. Das Gebiet beherbergt eine be-
merkenswerte Fauna. Güte und Bedeutung des 2.520 ha großen Gebiets liegen in dem 
repräsentativen Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen und –Arten, der Häufung von FFH-
Lebensraumtypen und –Arten, der Verbindungsfunktion sowie der großflächigen Komplexbil-
dung.  

Neben den FFH-Lebensraumtypen setzen sich die Lebensraumklassen wie folgt zusammen: 

Binnengewässer  3 %, Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, per-
manent mit Schnee  1 %, Ackerland  12 %, Trockenrasen, Steppen  6 %, Feuchtes 
und mesophiles Grünland  46 %, Moore, Sümpfe, Uferbewuchs  7 %,  
Laubwald  8 %, Nadelwald  7 %, Sonstiges einschl. Städte, Dörfer, Straßen, De-
ponien, Gruben, Industriegebieten  2 %, Mischwald  5 %, Heide, Gestrüpp, Mac-
chia, Garrigue, Phrygana  5 %. 

Einflüsse und Nutzungen, die als negativ für das Gebiet erachtet werden, sind laut Standard-
datenbogen: 

A02  Änderung der Nutzungsart/ intensität 

A07  Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft) 

A08  Düngung 

B02.01  Wiederaufforstung (auf Waldbodenfläche, z. B. nach Einschlag) 

J02.02  Sedimenträumung, Ausbaggerung von Gewässern 

J02.03  Kanalisation, Ableitung von Oberflächenwasser 
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J02.10  Entfernen von Wasserpflanzen- u. Ufervegetation zur Abflussverbesserung 

F02.03.  Angelsport, Angeln 

Einflüsse und Nutzungen, die als positiv für das Gebiet erachtet werden, sind laut Standard-
datenbogen: 

A03  Mahd 

L08  Hochwasser, Überschwemmung 

Erhaltungsmaßnahmen sollen laut Datenbogen im FFH-Gebiet Erhalt und die teilweise Ent-
wicklung eines Fließgewässersystems mit Gewässer-, Grünland-, Moor- und Wald-
Lebensraumtypen sowie Binnendünen- und Heidestandorten und FFH-Arten sein.  

Acht FFH-Arten sind im Standard-Datenbogen aufgeführt:  

Tabelle 8: Im Gebiet lebende FFH-Arten. "Population" = relative Größe der Population bezogen auf Deutschland 
(A= >15 %, B = 6-15 %, C = < 2%); "Erhaltungszustand" = Erhaltungszustand und Wiederherstellungsmög-
lichkeit der für die Art wichtigen Habitatelemente (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht); "Isolation" = 
Isolierungsgrad der im Gebiet vorkommenden Population (A = Population (beinahe) isoliert, B = Population 
nicht isoliert, aber am Rand des Verbreitungsgebiets, C = Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten 
Verbreitungsgebiets); "Gesamtbeurteilung" = Gesamtbeurteilung der Bedeutung des FFH-Gebiets für den Erhalt 
der Art bezogen auf Deutschland (A = sehr hoch, B = hoch, C = mittel bis gering) Quelle: Standartdatenbogen 
FFH DE 2533-301.  

Artname Gebietsbeurteilung (lt. SDB) 

deutsch wissenschaftlich "Population" 
"Erhaltungs-
zustand" 

"Isolation" 
"Gesamt-
beurteilung" 

Steinbeißer Cobitis taenia C B C C 

Bachneunauge Lampetra planeri C B C C 

Bitterling Rhodeus sericeus amarus C B C C 

Fischotter Lutra lutra C B C C 

Gemeine Flußmuschel, 
Kleine Flußmuschel 

Unio crassus B B C A 

Schmale  
Windelschnecke 

Vertigo angustior C B C C 

Bauchige  
Windelschnecke 

Vertigo moulinsiana C B C C 

Biber Castor fiber C C C B 
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Der Managementplan nimmt folgende Korrektur der Lebensraumtypen vor: 

Tabelle 9: Aktueller und anzustrebender Erhaltungszustand der Lebensraumtypen. Quelle: Managementplan zum 
FFH-Gebiet DE 2533-301.  
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Zudem werden die prioritären Zielarten im Managementplan folgendermaßen bewertet: 

Tabelle 10: Aktueller und anzustrebender Zustand der Habitate der Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie. Quelle: 
Managementplan zum FFH-Gebiet DE 2533-301. 

Im Managementplan erfolgt des Weiteren eine Konkretisierung und Lokalisierung der im 
Datenbogen genannten Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 

Als maßgebliche Gebietsbestandteile des FFH DE 2533-301 benennt die Landesverordnung 
über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-Gebiete-
Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V): 
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2.4. SPA DE 2533-401 Hagenower Heide 

Südwestlich des Vorhabens befindet sich das SPA-Gebiet DE 2533-401 „Hagenower Hei-
de“. Der minimale Abstand zwischen dem Schutzgebiet und dem Planbereich beträgt 
ca. 6.500 m. 

Bei dem EU-Vogelschutzgebiet „Hagenower Heide“ handelt es sich um eine abwechslungs-
reiche Wald- und Ackerlandschaft mit Heidebereichen in einer Altmoränenlandschaft mit 
armen Böden. Sie liegt in einem Grenzbereich von saalezeitlicher Hochfläche im Westen und 
ausgedehnten Sanderflächen im Osten. Güte und Bedeutung liegen in Vorkommensschwer-
punkten für Anhang I-Brutvogelarten von Waldheiden (Ziegenmelker, Heidelerche) im Be-
reich eines ehemaligen Truppenübungsplatzes.  

Zu den im SPA beheimateten Vogelarten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG gehören laut dem Standardbogen:  

Tabelle 11: Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und 
diesbezügliche Beurteilung des Gebiets SPA DE 2533-401 "Erhaltungszustand" = Erhaltungszustand und Wieder-
herstellungsmöglichkeit der für die Art wichtigen Habitatelemente (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis 
schlecht); "Gesamtbeurteilung" = Gesamtbeurteilung der Bedeutung des Europäischen Vogelschutzgebiets für 
den Erhalt der Art (A = sehr hoch, B = hoch, C = mittel bis gering) Quelle: Standartdatenbogen SPA DE „Ha-
genower Heide“. 

Zu den gravierenden anthropogenen Einwirkungen auf das Gebiet zählen Infrastruktur und 
Transport, anthropogene Veränderungen der hydraulischen Verhältnisse und Fischerei, Jagd 
und die Entnahme von Arten.  

Artname Anhang I
"Erhaltung

szustand 

"Gesamtbeur

teilung (lt. 

SDB)

deutsch VS-RL (lt. SDB)"
bezogen auf 

Deutschland"

Eisvogel Anhang I bruetend ~ 3 Brutpaare B C

Heidelerche Anhang I bruetend ~ 50 Brutpaare B B

Kranich Anhang I bruetend ~ 3 Brutpaare B C

Mittelspecht Anhang I bruetend ~ 1 Brutpaare C C

Neuntöter Anhang I bruetend ~ 30 Brutpaare B C

Ortolan Anhang I bruetend ~ 3 Brutpaare B C

Rohrweihe Anhang I bruetend ~ 1 Brutpaare B C

Rotmilan Anhang I bruetend ~ 4 Brutpaare B C

Schwarzspecht Anhang I bruetend ~ 4 Brutpaare B C

Seeadler Anhang I bruetend = 1 Brutpaare B C

Sperbergrasmücke Anhang I bruetend ~ 5 Brutpaare B C

Tüpfelsumpfhuhn Anhang I bruetend ~ 1 Brutpaare B C

Weißstorch Anhang I bruetend = 3 Brutpaare B C

Wespenbussard Anhang I bruetend = 2 Brutpaare B C

Ziegenmelker Anhang I bruetend ~ 10 Brutpaare B B

Wendehals bruetend ~ 10 Brutpaare B C

Status
Populations-

größe
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Maßgebliche Gebietsbestandteile laut Natura2000-LVO M-V sind nachfolgend aufgeführt.  
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Tabelle 12: Maßgebliche Vogelarten und Lebensraumelemente für das SPA DE 2533-401 „Hagenower Heide“. 
Quelle: Natura 2000-LVO M-V. 

 

 



Windpark Stralendorf  Natura2000-Vorprüfungsunterlage 

  Seite 26 

3. Beschreibung des Bauvorhabens und seiner Wirkungen/ Wirkfaktoren  

3.1. Kurzbeschreibung des Vorhabens  

Durch den Vorhabenträger aktuell beantragt werden insgesamt 19 WEA vom Typ ENERCON 
E138 mit einer Nabenhöhe von 160 m, einem Rotordurchmesser von 138 m und einer dar-
aus resultierenden Gesamthöhe von 229 m. Die WEA-Anordnung ist in der folgenden Abbil-
dung dargestellt.  

Abbildung 3: Übersicht über Lage der geplanten WEA-Standorte sowie der Zuwegungen und Stellflächen. Quel-
le: Vorhabenträger 11/2018.  

3.2. Baubedingte Wirkungen 

Baubedingt sind folgende Wirkungen möglich: 

 Flächenbedarf infolge Erschließung, Anlage von Fundamenten und Kranstellflächen 
führt zur Versiegelung von Ackerboden, kompensationspflichtiger Eingriff. 

 Temporäre baubedingte Wirkungen zur Errichtung der WEA erstrecken sich insge-
samt über einen Zeitraum von etwa 3-4 Monaten, die in diesem Rahmen zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen durch Schall, Staub und Abgasen sind weder unverhält-
nismäßig umfangreich noch von großer Dauer. Sie beschränken sich auf die Tages-
zeit. 

 Das Risiko von schadstoffeintragsrelevanten Havarien geht über das der bestehenden 
ackerbaulichen Nutzung nicht hinaus, sämtliche Schutzgüter einschließlich des Men-
schen sind während der Baumaßnahmen keiner erheblichen Belastung oder Gefahr 
ausgesetzt. 

Die baubedingten Wirkungen für die hier beantragten WEA sind – mit Ausnahme der blei-
benden Versiegelungen – insgesamt nicht als erheblich einzustufen, da sie nur temporär 
wirken und zudem hinsichtlich ihrer Intensität nicht oder nicht wesentlich über die ackerbauli-
che Nutzung durch schwere landwirtschaftliche Maschinen hinausgehen. 
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Ansonsten erfolgt der Bau der WEA, Kranstell- und Montagefläche und Wege ausschließlich 
auf Acker und intensiv bewirtschaftetem Grünland.  

3.3. Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 

Als anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des geplanten Vorhabens sind möglich: 

 Lärm und Schattenwurf sowie Lichtemissionen (Nachtkennzeichnung) sind Beeinträch-
tigungsarten, die von WEA ausgehen können und in ein Gebiet hineinwirken kön-
nen. 

 Schadstoffemittierende Havarien während der Wartung der geplanten WEA; diese 
sind jedoch aufgrund entsprechender technischer Vorkehrungen nach Vorgaben des 
Herstellers zum Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen sehr unwahrscheinlich. 

 Anlagenbedingt ergeben sich durch die Errichtung der WEA kompensationspflichtige 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie die Bodenversiegelung (Fundamen-
te, Wege, Kranstellflächen).  

 Mit der Errichtung und Inbetriebnahme einher geht potenziell eine Barrierewirkung 
für Vögel und Fledermäuse. Die hiermit etwaig verbundene Gefahr der Scheuchwir-
kung oder rotorbedingten Tötung ist Gegenstand der artenschutzfachlichen Bewer-
tung des Vorhabens. 

4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen 

4.1. Grundsätze 

Die FFH-Vorprüfung dient der Entscheidungsfindung, ob eine Handlung oder ein Planvorha-
ben ein Natura 2000-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen kann. „Die Erheblichkeit einer Beeinträch-
tigung wird festgestellt, indem der prognostizierte Zustand nach Realisierung eines Planes 
oder Projektes mit dem Zustand verglichen wird, der durch die Erhaltungsziele definiert wird 
und der sich ohne Realisierung des Planes oder Projektes ergeben würde (FROELICH & 

SPORBECK 2006, Anlage 5, S. 3)". 

In keines der umliegenden Natura 2000-Gebiete wird durch das Vorhaben direkt eingegrif-
fen. Die WEA selbst und ihre Zuwegungen befinden sich in keinem europäischen Schutzge-
biet. Aufgrund der im Hinblick auf den Biotop- und Artenschutz lokal beschränkten Wirkung 
der WEA können daher grundsätzlich keine Beeinträchtigungen von geschützten Pflanzen 
oder in den FFH-Gebieten geschützten Lebensraumtypen auftreten.  

Der Wert der umliegenden internationalen Schutzgebiete liegt vor allem in ihrem (ungestör-
ten) Wasserhaushalt. Durch das geplante Vorhaben erfolgen keine Änderungen des Wasser-
regimes der Schutzgebiete. Da sich der Vorhabenbereich außerhalb der Schutzgebiete befin-
det, besteht keine direkte Verbindung, die beispielsweise an Wasser gebundene, wandernde 
Arten in die Nähe des Windparks führen könnten. Etwaige Schadstoffeinträge über den Was-
serpfad während des wartungsbedingten Umgangs mit Wasser gefährdenden Stoffen werden 
durch die strengen technischen Vorkehrungen und die relativ geringen Mengen vermieden. 

Daher steht das Vorhaben auch einer Vernetzung der vorgenannten FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete nicht entgegen. Bereits bei räumlicher Betrachtung der Anordnung der 
Gebiete untereinander im Kontext mit dem geplanten Windpark und unter Berücksichtigung 
der erst wieder im weiten Umfeld bestehenden WEA ist ersichtlich, dass der im Rahmen von 
Natura2000 gewünschte Vernetzungseffekt nicht unterbunden wird (Abb. 4). 
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Abbildung 4: Darstellung der Gesamtausdehnung der im Umfeld des Vorhabens vorhandenen EU-Schutzgebiete. 
Maßgeblich für die Vernetzung der Gebiete untereinander ist der Verlauf von Gewässern (häufig als FFH-Gebiet 
geschützt, blau) und Waldstrukturen. Auf Grundlage dessen stellt das geplante Vorhaben (rot) keine wesentliche 
Barriere zwischen den EU-Schutzgebieten dar. 

4.2. Planbezogene Wirkungen auf das FFH-Gebiet DE 2433-301 

Mit dem 3,5 Kilometer entfernt liegenden FFH-Gebiet Grambower Moor wird ein durch See-
verlandung aufgewachsenes Regenmoor mit zwei natürlichen Moorseen, Niedermoorgrün-
land- und Bruchwaldgürtel mit einer typischen Insektenfauna geschützt. Bei den Zielarten 
Rotbauchunke und Große Moosjungfer handelt es sich um Tiere, die an Gewässer gebun-
den sind. Somit ist es ausgeschlossen, dass sie in den mit entsprechenden Habitaten nicht 
ausgestatteten geplanten Windpark gelangen. Ebenfalls entfernungsbedingt sind Wirkungen 
vom Vorhaben in das Gebiet hinein ausgeschlossen. 

Negative Einflüsse wie u.a. der industrielle Torfabbau oder die Nutzung/ Entnahme von 
Oberflächengewässern werden durch das Vorhaben nicht hervorgerufen. 

Das Vorhaben beeinträchtigt insofern weder die Arten selbst, noch die für ihren günstigen 
Erhaltungszustand maßgeblichen Lebensraumelemente einschl. ihrer Eigenschaften. In maß-
gebliche Gebietsbestandteile wird nicht eingegriffen. 

Es ist insofern nicht davon auszugehen, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen 
des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestand-
teilen führen kann. 

4.3. Planbezogene Wirkungen auf das FFH-Gebiet DE 2433-302 

Mit dem ca. 3 Kilometer entfernt liegenden FFH-Gebiet Wald bei Dümmer wird ein aus zwei 
vorwiegend von buchenreichen Laubwäldern bestockte Teilfläche geschützt, in der einzelne 
Kleingewässer sowie Moorwälder eingelagert sind. Bei der einzigen Zielart Fischotter handelt 
es sich um Tiere, die an Gewässer gebunden sind. Somit ist es ausgeschlossen, dass sie in 
den mit entsprechenden Habitaten nicht ausgestatteten Windpark gelangen. Ebenfalls ent-
fernungsbedingt sind Wirkungen vom Vorhaben in das Gebiet hinein ausgeschlossen. 
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Negative Einflüsse wie die Änderung des hydrologischen Regimes und Funktion werden 
durch das Vorhaben nicht hervorgerufen.  

Das Vorhaben beeinträchtigt insofern weder die Arten selbst, noch die für ihren günstigen 
Erhaltungszustand maßgeblichen Lebensraumelemente einschl. ihrer Eigenschaften. In maß-
gebliche Gebietsbestandteile wird nicht eingegriffen. 

Es ist insofern nicht davon auszugehen, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen 
des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestand-
teilen führen kann. 

4.4. Planbezogene Wirkungen auf das FFH-Gebiet DE 2533-301 

Mit dem 2 Kilometer entfernt liegenden FFH-Gebiet Sude mit Zuflüssen wird das verzweigte 
Fließgewässersystem der Sude samt Nebenflüssen mit verschiedenen feuchten und trockenen 
Lebensräumen in den Talungen und an den Hängen (z.B. Bruchwälder und Heiden) und 
einer bemerkenswerten Fauna geschützt. 

Bei den Zielarten (u.a. Rotbauchunke, Bachneunauge, Fischotter und Biber) handelt es sich 
um Tiere, die an Gewässer gebunden sind. Somit ist es ausgeschlossen, dass sie in den mit 
entsprechenden Habitaten nicht ausgestatteten Windpark gelangen. Ebenfalls entfernungs-
bedingt sind Wirkungen vom Vorhaben in das Gebiet hinein ausgeschlossen. 

Negative Einflüsse wie u.a. die Änderung der Nutzungsart/-intensität, der Einsatz von Biozi-
den, Hormonen und Chemikalien oder die Düngung werden durch das Vorhaben nicht her-
vorgerufen. 

Das Vorhaben beeinträchtigt insofern weder die Arten selbst, noch die für ihren günstigen 
Erhaltungszustand maßgeblichen Lebensraumelemente einschl. ihrer Eigenschaften. In maß-
gebliche Gebietsbestandteile wird nicht eingegriffen. 

Es ist insofern nicht davon auszugehen, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen 
des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestand-
teilen führen kann. 

4.5. Planbezogene Wirkungen auf das SPA-Gebiet DE 2533-401 

Zu den Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das EU-Vogelschutzgebiet zählen mög-
licherweise:  

 Flächenverluste von Lebensräumen, die außerhalb des Schutzgebietes liegen, aber 
von den im Gebiet brütenden Zielarten als Nahrungshabitat mitgenutzt werden,  

 Verdrängungen von Brut- und Rastvögeln durch mittelbare Licht- und Schallemissio-
nen 

 Unterbrechung von Flugkorridoren zwischen Brut- und Nahrungshabitaten durch et-
waige Barrierewirkung der WEA. 

Da das Schutzgebiet 6,5 km vom Vorhabenbereich entfernt liegt, werden nachfolgend die 
Zielarten des SPA bewertet, die im SPA brüten und einen größeren Aktionsradius aufweisen: 

Kranich Zwei Brut- und ein Revierpaar konnten während der Kartierungen im 
Norden der Potenzialfläche festgestellt werden. Keinen Lebensraum-
verlust erleiden die im SPA beheimateten Kraniche. Mit der Auswei-
sung des Schutzgebietes werden vor allem die Brutstätten der Vögel 
(Erlenbrüche, Sümpfe, Moore) und Nahrungsflächen geschützt. Da in 
das Schutzgebiet weder direkt noch indirekt eingegriffen wird, sind 
keine Verluste von Brutstätten von Kranichen im SPA zu erwarten. 

Rohrweihe Rohrweihen brüteten südöstlich der Potenzialfläche, wobei der exakte 
Brutplatz nicht nachgewiesen werden konnte, sondern der Brutbereich 
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lediglich eingegrenzt werden konnte. In mögliche Brutstätten von 
Rohrweihen im SPA wird durch das Vorhaben nicht eingegriffen. Da 
in das Schutzgebiet weder direkt noch indirekt eingegriffen wird, sind 
keine Verluste von Brutstätten im SPA zu erwarten.  

Rotmilan In mögliche Brutstätten von Rotmilanen im SPA wird durch das Vor-
haben nicht eingegriffen. Das Grünland im Vorhabenbereich liegt ca. 
6,5 km nordöstlich des SPA, sodass es gem. der AAB-WEA 2016 kei-
nen erweiterten Lebensraum für im SPA beheimatete Rotmilane dar-
stellt. Da in das Schutzgebiet weder direkt noch indirekt eingegriffen 
wird, sind keine Verluste von Brutstätten bzw. maßgeblichen Gebiets-
bestandteilen im SPA zu erwarten. 

Seeadler Die Art wurde im Rahmen der Erfassung einschl. 2 km Zone lediglich 
an einem Termin Ende Oktober während der Zug- und Rastvogelkar-
tierung beobachtet. Eine Brut der Art im Vorhabenbereich einschl. 
2 km Umfeld kann auf Grundlage der Kartierungen ausgeschlossen 
werden. Inwieweit im SPA brütende Exemplare den Vorhabenbereich 
überfliegen, ist anhand der Beobachtungen nicht zu belegen. Aller-
dings weist der Vorhabenbereich keine Lebensraumstrukturen auf, die 
eine häufige Frequentierung des Vorhabenbereiches erwarten lassen.  

Weißstorch In Brutstätten der 3 Brutpaare im SPA wird durch das Vorhaben nicht 
eingegriffen. Brutstätten von Weißstörchen liegen in Dörfern außer-
halb des Vorhabens und teilweise auch außerhalb des SPA. Bedeut-
sam für die Vögel sind vor allem Nahrungsflächen (Grünland), die im 
EU-Vogelschutzgebiet liegen und deren unzerschnittene Landschafts-
bereiche im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftan-
lagen zu den maßgeblichen Gebietsbestandteilen zählen. Flugwege 
von Weißstorchhorsten zu Grünlandflächen oder amphibienreichen 
Gewässern im SPA werden durch das geplante Vorhaben nicht unter-
brochen.  

Wespenbussard Die Art wurde im Rahmen der Kartierungen im Untersuchungsgebiet 
weder als Nahrungsgast, noch als Brutvogel kartiert. Es ergeben sich 
daher keine Anhaltspunkte für die Betroffenheit von im SPA brütenden 
Exemplaren. 

Eine wesentliche Funktion als Nahrungsgebiet für die Zielarten übernimmt der Vorhabenbe-
reich nicht. Je nachdem, mit welcher Ackerfrucht die Felder bestellt sind, bieten die Flächen 
im Windpark allenfalls temporär gute Jagdmöglichkeiten – das jedoch ist in der Regel auch 
für jeden anderen Landschaftsausschnitt, respektive Windpark in M-V zutreffend. Dauerhaft 
geeignete Nahrungsflächen wie Grünland befinden sich im Vorhabenbereich, dieses ist je-
doch aufgrund eines Abstandes von 6,5 km zum SPA kein erweiterter Lebensraum der im 
SPA vorkommenden Arten. Im Übrigen liegt das Vorhaben mit einem Abstand von 6,5 km 
außerhalb der regelmäßig anzunehmenden Aktionsradien der Arten, auf deren Grundlage 
die AAB-WEA 2016 (Artenschutzrechtliche Arbeitshilfe) des Landes M-V Prüfbereiche mit 
einem Radius von max. 6 km empfiehlt. 

Durch das geplante Vorhaben werden keine Lebensräume des SPA getrennt oder zerschnit-
ten. Die Hagenower Heide liegt südwestlich des Vorhabens und beinhaltet abwechslungsrei-
che Wald- und Ackerlandschaft mit Heidebereichen in einer Altmoränenlandschaft mit ar-
men Böden. Sie liegt in einem Grenzbereich von saalezeitlicher Hochfläche im Westen und 
ausgedehnten Sanderflächen im Osten. Die Lebensraumansprüche der im SPA brütenden 
Vogelarten werden durch das Schutzgebiet voll und ganz gedeckt. Sie sind nicht gezwungen, 
> 6 km in Richtung Vorhabenstandort zu fliegen, um beispielsweise von einer Brutstätte aus 
ein geeignetes Nahrungsbiotop zu erreichen. 
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Optische und/ oder akustische Störreize, die sich auf das SPA und seine Zielarten auswirken 
können, sind nicht zu erwarten. Siedelnde Vögel mit großen Aktionsradien (z.B. Weißstorch, 
Seeadler und Rotmilan) erfahren aufgrund der Distanz zum Vorhaben keine Störungen am 
Brutplatz.  

Hinsichtlich der in Anlage 1 Natura2000-LVO MV genannten maßgeblichen Gebietsbe-
standteile können somit vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigungen des SPA DE 2533-
401 ausgeschlossen werden. 

Das Vorhaben beeinträchtigt insofern weder die Arten selbst, noch die für ihren günstigen 
Erhaltungszustand maßgeblichen Lebensraumelemente einschl. ihrer Eigenschaften. In maß-
gebliche Gebietsbestandteile wird nicht eingegriffen. 

Es ist insofern nicht davon auszugehen, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen 
des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestand-
teilen führen kann. 

4.6. Planbezogene Wirkungen auf weitere Natura 2000-Gebiete 

Aufgrund der Entfernungen weiterer FFH- & SPA-Gebiete zum Vorhaben von mehr als 5 bzw. 
7 Kilometern können Beeinträchtigungen durch das Vorhaben ausgeschlossen werden. In 
den FFH-Gebieten werden an Gewässer gebundene Arten mit bodennaher Lebensweise und 
meist geringem Aktionsradius geschützt - die Ausführungen in den vorhergehenden Kapiteln 
gelten hier analog.  

5. Relevanz und mögliche Verstärkung durch andere Projekte /Pläne 
(Summationseffekte) 

Abbildung 5: Räumliche Lage des Vorhabens (Pfeil), Entwurf Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwick-
lungsprogramms Westmecklenburg Kapitel 6.5, 10.10.2018. 

Abbildung 5 stellt den Vorhabenbereich und weitere Eignungs- und Potentialflächen aus dem 
ersten Entwurf zur Fortschreibung des Kapitels 6.5 – Energie, Stand 10.10.2018 dar. Das 
Vorhaben liegt innerhalb des Eignungsgebietes für Windenergie „14/18 – Stralendorf“ süd-
westlich der Stadt Schwerin.  
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Im näheren Umfeld des Planvorhabens befinden sich nordwestlich und südlich zwei weitere 
potenzielle Eignungsgebiete für die Windenergie (12/18 und 15/18) sowie westlich (13/18). 
Unter Beachtung der Vernetzung der einzelnen EU-Schutzgebiete (vgl. Abb. 4) ergeben sich 
unter Beachtung der pot. Eignungsgebiete im Umfeld des Vorhabens keine Hinweise auf eine 
kumulative Beeinträchtigung der Schutzgebietskulisse Natura 2000. 

6. Fazit und Prognose der möglichen Beeinträchtigung der Natura 
2000-Gebiete 

Es ist davon auszugehen, dass das Vorhaben auch unter Beachtung der kumulativen Wir-
kung mit anderen potenziellen Eignungsgebieten nicht zur erheblichen Beeinträchtigung der 
umgebenden Natura 2000-Gebiete in ihren Schutzzwecken und Erhaltungszielen, d.h. deren 
Zielarten und für deren Schutz maßgeblichen Gebietsbestandteile führen wird. 

Aus gutachtlicher Sicht wird daher weder eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung, noch 
die Umsetzung etwaiger Kohärenzmaßnahmen für erforderlich gehalten. 

Rabenhorst, den 11.12.2018 

 

 

Oliver Hellweg 
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